
Apotheken-Notdienst
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt die Kassenärztliche Vereinigung
Bayerns (KVB),

Mo. - Mi., 10.00 - 16.00 Uhr, Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 08221/95-461, Fax: 08221/95-6209,
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de

Tel. Nr. 116 117.

Pflegestützpunkt:

Wasserwerk Offingen
Kläranlage

Schule
Kindergarten/-krippe Offingen
Kinderhaus Schnuttenbach

Öffnungszeiten Rathaus Offingen:

Erreichbarkeit und Terminvereinbarungen möglich unter:

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Standesamt:

Erreichbarkeit Musikschule

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Bauhof Offingen:

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Familienstützpunkt:

Montag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 - 12.15 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.15 Uhr
Donnerstag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.15 Uhr

Verwaltung: (08224) 9697 -11 rathaus@offingen.de
Bürgeramt: (08224) 9697 -60 buergeramt@offingen.de
Bauamt: (08224) 9697 -23, -21, -36 bauamt@offingen.de
Kasse: (08224) 9697 -20, -29 kasse@offingen.de
Kämmerei: (08224) 9697 -17, -28, -19 kaemmerei@offingen.de
Steueramt: (08224) 9697 -16 steueramt@offingen.de
Personalamt: (08224) 9697 -22 personalamt@offingen.de

Montag: 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Telefonnummer: (08224) 9697 -14 standesamt@offingen.de

(nur nach Terminvereinbarung):
Telefonnummer: (08224) 9697 - 11, -24 musikschule@offingen.de

Montag - Donnerstag 07.00 - 16.00 Uhr
Freitag 07.00 - 12.00 Uhr
Telefonnummer: (08224) 1016

(08224)  2911
(08224)  7075
0160 4332873; 0171 2749690
(08224) 801937
(08224) 9681877
0152 59118665

Montag: 09.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 16.30 Uhr
Telefonnummer: (08224) 9681878

(nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
(nur nach vorheriger Terminvereinbarung)

Notfallrettung

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallrettung/Krankentransport:

Rettungsdienst u. Krankentransport des BRK:

Betreutes Fahren - Däubler Ambulanz GmbH

Feuerwehr: Polizei:
Giftnotruf München:
Strom:
Gas:

Standort Defibrillator Offingen:
Standort Defibrillator Gundremmingen:
Standort Defibrillator Schnuttenbach:

Für jeden Fall die passende Nummer
Nicht lebensbedrohlich krank, aber Arztpraxen zu: Tel.Nr. 116 117
Lebensbedrohliche Erkrankung oder Verdacht auf Herzinfarkt: Tel.Nr. 112

Tel.Nr. 112; Krankenfahr-
ten (z. Dialyse, Arzt, Reha) Tel.Nr. 08221-33597, www.kvguenzburg.brk.de

Krankentransport, Bestrahlungs-, Dialysefahrten, (sitzend und liegend)
24 Std.-Service: Telefon 08224/801789, www.daeubler-ambulanz.de

112; Notruf 110, Polizeiinspek. Burgau 08222/96900
089/19240

Störungshotline LEW 0800/5396380, EnBW ODR AG 07961/820
Erdgas Schwaben Günzburg 08221/36020

Notruf (Nach/Wochenende) 0800/1828384
Eingangsbereich Raiffeisenbank Offingen

Eingangsbereich Rathaus
Schützenheim Schnuttenbach
Nordseite FFWhaus Schnuttenb.

Ambulante Kranken- und Seniorenpflege, Ökumenische Sozialstation
im Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 36420
Pflegedienst Ruoff/Schmidt, Hermann-Hesse-Str. 16, 89312 Günzburg
Tel. 08221/6907, Fax: 08221/2044265, www.rs-pflegedienst.de
Telefonseelsorge: 0800/1110111, 0800/1110222

Amtliche Bekanntmachungen

Verwaltungsgemeinschaft Offingen

Nr. 04- Freitag, 06. Februar 2026                   KW 06 66. Jahrgang

Druck:  Altstetter-Druck GmbH

Höslerstr. 2,  86660 Tapfheim

Telefon 09070-90060

E-Mail:  offingen@altstetter.de

der Verwaltungsgemeinschaft Offingen,

des Marktes Offingen und

der Gemeinde Gundremmingen

AMTSBLATT

Ambulante Pflege
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Müllabfuhr

Restmüll Offingen:

Restmüll Gundremmingen:

Biomüll Gundremmingen:

Offingen: Montag 02.03.2026
Schnuttenbach:

Gundremmingen: Donnerstag, 19.02.2026

Offingen/Schnuttenbach, Gundremmingen:
Freitag, 20.02.2026

Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 9.00 - 11.00 Uhr

Mittwoch, 18.02.2026

Biomüll Offingen: Dienstag, 17.02.2026

Mittwoch, 18.02.2026

Dienstag, 17.02.2026

,
Montag, 02.03.2026

Blaue Vereinstonnen

Gelbe Tonne

Öffnungszeiten Wertstoffhof Offingen

Der Wertstoffhof in Offingen ist von März bis einschl. November
auch mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

Donautal-Aktiv e.V.

Die Region wird zur Bühne

Ein kleiner Hinweis für große und kleine Spaziergänge

Verein für Regionalentwicklung
zwischen Iller und Lech

Mitmachen erwünscht: Erste Infoveranstaltungen
zum Kulturjahr 2027

23. Februar 2026, 19 Uhr, ehemalige Synagoge Ichenhausen
24. Februar 2026, 19 Uhr, großer Saal des Colleg Dillingen

Veranstaltungshinweise:
Frühjahreskonzert Blaskapelle Gundremmingen und Juka
29.03.2026, 19:30 Uhr

Konzert junger Talente
26.04.2026, 18.00 Uhr

F040h Offingen - Film des Monats Februar
Yunan

1 Termin, 10.02.2026, Dienstag, 20:15 - 22:06 Uhr

Im Jahr 2027 steht das Schwäbische Donautal im Mittelpunkt der Bayeri-
schen Landesausstellung „ Schwesterherz - Frauen retten Bayern“ . Dieses
Ereignis nehmen die Landkreise Dillingen und Günzburg gemeinsam mit
Donautal-Aktiv e.V. zum Anlass, ein begleitendes Kulturjahr 2027 für die
gesamte Region zu gestalten.
Im Rahmen eines neuen LEADER-Projekts und unter dem Motto „ Schwes-
terherz verbindet - Frauen. Geschichten. Kultur.“ entsteht ein offenes und
dezentrales Kulturjahr, an dem sich Museen, Vereine, Schulen, soziale Ein-
richtungen, Kirchen, Kommunen, Kulturschaffende sowie alle Interessierten
mit eigenen Ideen und Veranstaltungen beteiligen können. Ziel ist es, die
kulturelle Vielfalt der Region sichtbar zu machen und neue Kooperationen
anzustoßen.
Zum Auftakt finden zwei öffentliche, unverbindliche Informationsveran-
staltungen statt, bei denen das Konzept vorgestellt und Fragen beantwortet
werden:

Die Veranstaltungen richten sich an alle Interessierten - unabhängig davon,
ob bereits konkrete Projektideen bestehen oder zunächst eine Information
im Vordergrund steht.
Eine Anmeldung ist bis 18. Februar 2026 möglich per E-Mail an
info@donautal-aktiv.de, telefonisch unter 07325 9510110 oder online über
den QR-Code.

Foyer Auwaldsportzentrum Gundremmingen

Dossenberger Gymnasium Günzburg

Weitere Informationen erhalten Sie immer montags von 09:00 bis 11:30
Uhr und donnerstags von 12:00 bis 14:30 Uhr im Büro der Musikschule.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 08224 969724 oder online
unter https://vgem-offingen.de/musikschule/informationen/
Klaus Schlander, Musikschulleiter

(Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Palästina, 2025, Drama)

Dauer: 2h04, Regie: Amer Sakhel Eldin; Darsteller*innen: Hanna Schygulla,
Bassem Yakhour, Sibel Kekilli, Georges Khabbaz

Donau-Lichtspiele, Leonhardstr. 4, 89362 Offingen
Eintritt: Loge: 10,00 Parkett: 8,00 ,
ermäßigt Rentner*innen: Loge 9,00 ,
ermäßigt Rentner*innen: Parkett 7,00 ,
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Loge 8,00 ,
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Parkett 6,00 (nicht rabattierbar)

Liebe Hundehalterinnen und Hundehalter,
Spaziergänge mit dem Hund gehören für viele fest zu unserem Alltag in
Offingen - Bewegung, frische Luft und ein kurzer Plausch inklusive. Damit
das für alle angenehm bleibt, gibt es eine kleine Bitte.
In letzter Zeit wurden wieder vermehrt Hundehinterlassenschaften auf
Gehwegen, Straßen und Grünflächen entdeckt - unter anderem auch in der
Spritzengasse. Das ist sicher nicht absichtlich, aber leider für andere wenig
erfreulich. Die meisten Hundehalterinnen und Hundehalter handeln bereits
sehr verantwortungsvoll und beseitigen die Hinterlassenschaften ihrer
Vierbeiner selbstverständlich. Dafür herzlichen Dank!
Ein Hundekotbeutel passt in jede Jackentasche und hilft, Offingen sauber
und lebenswert zu halten. Der Inhalt gehört anschließend in den Restmüll
oder einen öffentlichen Abfallbehälter - dann haben alle etwas davon.
Ein freundlicher Hinweis: Das Liegenlassen von Hundekot ist nicht erlaubt
und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Vor allem aber geht es um
Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe - damit unsere Wege auch
weiterhin gern genutzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Wörz, Erster Bürgermeister

Munir hat sich auf eine abgelegene Insel zurückgezogen, um in der Abge-schiedenheit über den
letzten Akt seines Lebens nachzudenken. Von Schmerz und Resignation geplagt, hofft er, in der
Isolation Klarheit und Frie-den zu finden. Doch sein selbstgewähltes Exil wird durch die Ankunft
von Valeska unterbrochen, einer warmherzigen und klugen Frau, die ebenfalls Antworten auf die
großen Fragen des Lebens sucht. Zwischen den beiden entwickelt sich eine unerwartete
Verbindung. Valeskas Mitgefühl und ihre unerschütterliche Lebensweisheit beginnen Munir
langsam aus seiner inneren Dunkelheit zu holen.

€ €

€

€

€

€

Notartag
im Rathaus Offingen

Montag, 23.02.2026

Der nächste Amtstag des Notariates Günzburg
im Rathaus Offingen, findet am

statt.
Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin spätestens 2 Wochen

im Voraus telefonisch unter der Tel.-Nr. 08221-36870.

Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen"

zu finden.

des Marktes
Offingen

Internet: www.offingen.de • E-Mail: rathaus@offingen.de

AMTSBLATT



in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 02 (barrierefrei) für Wahlberechtigte

Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten

Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine gemäß
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2. , wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Be-
schwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten spätestens am (21. Tag vor der Wahl) eine

samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu
können.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein
besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in
das Wählerverzeichnis besteht.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben
5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum
der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum
innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeinde-
wahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,
5.3. durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis wahlberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum in der
Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße 19,
89362 Offingen, Zi.Nr. 02 (barrierefrei) schriftlich, elektronisch oder münd-
lich ( ) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte
Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und
Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl.
Nrn. 1 und 3) versäumt hat,
b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder
Beschwerdefristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie
nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.
Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr,
schriftlich, elektronisch oder mündlich ( ) stellen.

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist.
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den
Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen,
darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen.
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die
Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu
übersenden ist,
d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlbe-
rechtigten persönlich abgeholt werden. An können diese
Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftlichen und einen amtlichen
Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr
als vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem
Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Per-
son muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben;
auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person
infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Ver-
trauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu
machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person
handelt.

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt.

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der
Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimm-
zettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am

eingeht.

zur Einsicht
bereit gehalten.

über-
prüfen.

Auskunftssperre

Wählen kann nur

15.02.2026 Wahlbenach-
richtigung

eingetragene
Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr

nicht aber telefonisch

nicht

nicht aber telefonisch

andere Personen

Vollmacht

vier Wahlberechtigte

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

spätestens
Wahltag bis 18 Uhr
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Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich
aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Die Bekanntmachungen der für die Wahl
des und des werden in der Zeit vom 09.02.2026 bis
zum Wahltag während
Montag: 08:00 - 12:15 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 - 12:15 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:15 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:15 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:15 Uhr

in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 02 zur Einsicht bereitgehalten; sowie auf der
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Offingen unter www.vgem-
offingen.de veröffentlicht.

Auch der Gesundheitsbereich wird digitaler. Das sehen wir nicht nur an der
digitalen elektronischen Patientenakte (ePA), auf die wir mit einer App
selbst Zugriff haben, sondern auch das Buchen von Arztterminen wird
immer häufiger in den Praxen angeboten. Aber wie funktioniert das?
Unter dem Motto „ Digital dabei - Gesundheit“ veranstaltet die Volkshoch-
schule (vhs) in Zusammenarbeit mit der Seniorenfachstelle des Landkreises
Günzburg und der Marktgemeinde Offingen zwei kostenlose Tablet-Kurse.
Dabei erlernen die Teilnehmenden spielerisch den praktischen Umgang mit
Tablets, Apps und dem Internet. Sie erfahren, welche Vorteile und Mög-
lichkeiten der digitale Gesundheitsbereich bietet.
Die Kurse sind kostenlos, da sie durch das Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus gefördert werden. Die Tablets stellt das Land-
ratsamt Günzburg ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.

im Sitzungssaal des Rathauses
Offingen statt, ein Kurs für Einsteiger*innen (E0089f) am Vormittag von 9-
12 Uhr und ein Kurs für Anwender*innen (E0090f) am Nachmittag von 14-
17 Uhr.
Informieren und anmelden können sich Interessierte bei der vhs im
Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 3686-0, oder im Internet unter
www.vhs-landkreis-guenzburg.de.

zugelassenen Wahlvorschläge
Landrats Kreistages

der allgemeinen Öffnungszeiten

Kostenlose Tablet-Kurse der vhs

Beide Kurse finden am 2., 3. und 4. März

Digitale Gesundheit in Offingen

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben

Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen a.d.Donau
Stadt Gundelfingen a.d.Donau

Stadt Gundelfingen a.d.Donau, Landkreis Dillingen a.d.Donau

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Peterswörth II gehörenden
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten werden
hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen.

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung
Schwaben statt am:

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft und des Wahlverfahrens

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter
3. Allgemeine Aussprache
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll das
volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wünschenswert ist
deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Neuwahl des Vor-
standes beteiligen.
Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 4 festge-
setzt.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit als
Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen wählen. Sie werden auf
die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigentümer der
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen
den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine
Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemein-
schaftliche Eigentümer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesen-
den Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner
gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls eine

Dorferneuerung Peterswörth II

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stellver-
treter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, Art. 4
Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung

Donnerstag, 12.03.2026, um 19:00 Uhr,
Ort: Bürgersaal Peterswörth,
Peterswörther Straße 96, 89423 Gundelfingen a. d. Donau.

Tagesordnung
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schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen sich
gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie
von der Wahl ausgeschlossen werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben
in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Zu beachten ist
jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder
Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer
vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend
sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die
nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden
von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten
gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten.
Krumbach (Schwaben), 30.01.2026
gez. Julia Geiger Baudirektorin

Datum Veranstalter Veranstaltungsort
Veranstaltung

08.02.2026

09.02.2026

11.02.2026

13.02.2026

14.02.2026

Kinoprogramm für die Woche vom 05.02.2026 bis 11.02.2026

Offonia Klaiberhaus
Seniorenfasching

Seniorentanz Klaiberhaus
von 10:00 - 11:30 Uhr

Seniorencafe Schützenstüberl Klaiberhaus
von 14:00 - 16:30 Uhr

CSU Vortrag Klaiberhaus
Kinder-Erste-Hilfe-Kurs

„ Gut Ziel“ Schnuttenbach Schützenheim
Kinderball Schnuttenbach

Extrawurst Do., 20.15 Uhr; Fr., 20.15 Uhr
Sa., 17.45 Uhr; 20.15 Uhr
So., 17.45 Uhr; 20.15 Uhr
Di., 18.00 Uhr

Die drei ??? - Toteninsel Do., 15.45 Uhr; Fr., 15.15 Uhr
Sa., 15.15 Uhr
So., 11.00 Uhr; 15.15 Uhr
Mo., 15.45 Uhr; Di., 15.45 Uhr
Mi., 15.45 Uhr

Die progressiven Nostalgiker Do., 18.00 Uhr; Mo., 18.00 Uhr
Mi., 18.00 Uhr

Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde
Fr., 13.15 Uhr

Song Sung Blue Fr., 17.30 Uhr; Mo., 20.15 Uhr
Disney Channel Mitmachkino Sa., 13.00 Uhr; So., 13.00 Uhr
Yunan Di., 20.15 Uhr
Pumuckl und das große Missverständnis

Mi., 13.30 Uhr
Der Held vom Bahnhof Friedrichsstraße

Mi., 20.15 Uhr

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Offingen wurde folgender Gegenstand
abgegeben:
- Einzelner Schlüssel (rund)
- Einzelner Schlüssel (eckig)
- Weiße Powerbank
- Funk-Autoschlüssel mit Flaschenöffner und Leder-Anhänger
- Tasche mit Spielzeug und Stofftier
- Weißer Apple-Pencil
Der/Die Eigentümer*in wird gebeten, sich im Bürgeramt Offingen, Zimmer 2
oder telefonisch unter der Nummer 08224 969760 zu melden.

Samstag, 07.02.2026 Herz-Mariä-Sühnesamstag
OFF: Beichtgelegenheit
OFF: Heilige Messe
OFF:
GR:
GR: Vorabendmesse im Pfarrheim

Sonntag, 08.02.2026 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
RB: Heilige Messe

OFF:
OFF: Hl. Amt

OFF:
Montag, 09.02.2026 Vom Tage

OFF:

Dienstag, 10.02.2026 Hl. Scholastika
OFF: Beichtgeleg.
OFF: Heilige Messe

Mittwoch, 11.02.2026 U.L.F. von Lourdes
OFF:
RB:
RB: Heilige Messe

Donnerstag, 12.02.2026 Vom Tage
OFF: Heilige Messe

GR:
OFF:

Freitag, 13.02.2026 Hl. Vom Tage
RB:
OFF:

Samstag, 14.02.2026 Hl. CYRILL U. METHODIUS
OFF:

6:30 Stille Anbetung +
7:30 (latein) (f.d. leben. Lukas Mader)

17:00 Rosenkranz
18:00 Rosenkranz
18:30

9:00 (JM Rudolf Geißler m. Ehefrau Waltraud u.
Verst. d. Fam. Brich u. Geißler/JM Theo Baur m. Ehefrau Elfriede u.
Verst. d. Fam. Baur u. Grimm)

9:55 Rosenkranz
10:30 (Dreißigstm. Angelika Baur/JM Aloisia Endres m.

Ang./Chrisavgi u. Georg Diweri u. Klara Klink m. Tochter Maria u.
Ang./Verst. d. Fam. Karg, Kurzweil, Stricker, Hanker, Kromoff, Pickl
u. Eisenreich/Ehrw. Sr. Berthilla Hible IBMV/Erhard Fisel/Maria
Luise Eberle m. Ang./die Erstkommunionkinder u. ihre Familien)

15:00 Andacht z. Lourdesfest u. Krankensegen

17:00 Rosenkranz
17:00 SB: Rosenkranz

17:55 Feierlicher Rosenkranz +
18:30 (latein) (Leb. u. Verst. 3. Orden/ f. d. Verst. d.

Fam. Pfäffle, Grimm u. Baumeister/Mathilde u. Stefan Bauer m.
Sohn Herbert)

17:00 Rosenkranz
18:00 Rosenkranz
18:30 (Dreißigstm. Peter Ranzinger/Friedrich u.

Elisabeth Zschunke m. Sohn Walter u. Ulla m. Ang./Leb. u. Verst. d.
Rosenkranzgem.)

9:00!!
(Verst. d. Fam. Alois Reißler/Verst. d. Fam. Dr. Josef Pfob)

14:00 Füreinander/Miteinander im Pfarrheim
17:00 Rosenkranz

14:00 Seniorenfasching im Pfarrheim
17:00 Rosenkranz

13:00 Hl. Trauung Diekmann
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16:00 bis 17:00 Uhr -
im neuen Beichtstuhl (auch Beichtgespräch möglich!!)

17:00 Rosenkranz
18:00
18:30

(Rudolf Imminger/Aloisia, Anton u. Josef Briegel m. Eltern u. Ang.)

9:00
9:55 Rosenkranz

10:30 (2. JM Waltraud Wiedemann m. Marlies/Alois u.
Theresia Pfiffner m. Sohn Alois/Hedwig Schieferle m. Josef u.
Anna Schieferle u. Fam. Steidle/ Dr. Helmut Pfob m. Eltern u. Gabi
u. Stefan/ Arnold u. Eleonora Pfob m. Ang.)
Anschl. Kirchenkaffee im Pfarrheim

10:30 (Dreißigstm. Richard Berchtold/JM Josefine
Schmid m. Ang./Sofie u. Andreas Berchtold m. Sohn
Andreas/Adolf Hankl m. Maria)

Am in Offingen, feiern wir
die traditionelle Marienandacht zum Festtag Unserer Lieben Frau von
Lourdes. Mit tiefem Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter und die
heilende Kraft des dreifaltigen Gottes lade ich Sie herzlich ein. Während der
Andacht wird der Krankensegen gespendet, und Sie haben die Gelegenheit,
einen persönlichen Einzelsegen mit dem Allerheiligsten zu empfangen. "Ich
schaue Jesus an - und er schaut mich an." Lassen Sie sich in dieser innigen
Begegnung von seinem Frieden, seiner Nähe und seiner Liebe berühren. Ich
freue mich auf Ihr Kommen!
Ihr Seelsorger und Pfarrer Schmid

Am sind alle herzlich eingeladen zu einer
fröhlichen Faschingsveranstaltung um im Pfarrheim in Gund-
remmingen. In heiterer Atmosphäre erwartet uns ein bunter Nachmittag
mit guten Gesprächen, humorvollen Einlagen und der Schlager-Combo. Für
das leibliche Wohl ist mit Köstlichkeiten bestens gesorgt.

Der traditionelle Seniorenfasching findet am
im Pfarrheim in Rettenbach statt. Bei Kaffee, Tee und Fa-

schingsgebäck dürfen sich die Gäste auf fröhliche Stunden, humorvolle
Beiträge und den Auftritt des CCH freuen. Gemeinsam lachen, feiern und die
närrische Zeit genießen - dazu lädt der Pfarrgemeinderat herzlich ein.

Am , besteht nach dem Heiligen Amt
in Offingen wieder die Gelegenheit zu einem kurzen, gemütlichen Beisam-
mensein beim Kirchenkaffee im Pfarrheim. Der Pfarrgemeinderat freut sich
auf viele Begegnungen und gute Gespräche.

Mit dem beginnt für uns Christen
wieder die bewusste Vorbereitung auf das Osterfest. Die Fastenzeit lädt ein,
innezuhalten, das eigen Leben zu reflektieren und den Glauben neu zu
beleben. Als österliche Menschen leben wir aus der Hoffnung und aus der
Gewissheit, dass Christus stärker ist als Sünde und Tod. Diese Wochen sind
eine wertvolle Chance für Neuausrichtung, für Gebet, Verzicht und be-
wusste Schritte der Erneuerung. In unserer Pfarreiengemeinschaft erwartet
uns auch in dieser Fastenzeit ein vielfältiges geistliches Angebot, das helfen
möchte, das persönliche Glaubensleben zu vertiefen und Ostern bewusst
entgegenzugehen (siehe Kirchenanzeiger). Herzliche Einladung!

Mit dem Beginn der Fastenzeit möchte ich Sie herzlich ermutigen, das
Sakrament der Versöhnung neu in den Blick zu nehmen. Die heiligen 40
Tage sind eine Zeit der Umkehr, der Ehrlichkeit vor Gott und der inneren
Klärung - Versöhnung mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst.
Neben den gewohnten Beichtzeiten (siehe Kirchenanzeiger) besteht
selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit für ein persönliches Beicht-
oder Seelsorgegespräch. Bitte vereinbaren Sie hierzu einfach telefonisch
einen Termin unter Tel. 1809. Ich würde mich freuen, wenn viele von uns
diese besondere Zeit nutzen, um innerlich aufzuräumen, Frieden zu finden
und gestärkt auf das Osterfest zuzugehen.
Ihr Pfarrer und Seelsorger Thomas Schmid

Am wird in unseren Pfarreinen der Pfarrgemein-
derat neu gewählt. Wir freuen uns über engagierte junge Menschen mit
Elan und Unbekümmertheit genauso wie über erfahrene und besonnene
Senioren: Im besten Falle repräsentiert der Pfarrgemeinderat den Quer-
schnitt über die gesamte Pfarrei. Gewählt wird für vier Jahre. Man muss
keiner Partei angehören, man braucht keine Ausbildung, man muss auch
nicht schon immer dabei gewesen sein. Wir freuen uns über alle Menschen
mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen. Jeder kann sich
auf seine Weise einbringen. Kandidieren ist ganz einfach: Sie werden
vorgeschlagen oder melden sich selbst. Vorschlagskarten und eine Box für
Wahlvorschläge liegen in der Kirche / im Pfarrheim aus, oder Sie sprechen
uns einfach an. Helfen Sie mit, unser Pfarrleben auch in Zukunft lebendig zu
gestalten!

Liebende Begegnung in der Stille

Gemeinschaft Kraft für den Alltag Leibarbeit Körpergebet
Meditativer Tanz Sitzen in Stille
Leitung: Annemarie GrätschKosten: 5 pro Abend
ANMELDUNG (verbindlich):
Monika Bender · Tel. 08224 / 7732
Ein Abend zum Innehalten, Auftanken und zur Begegnung mit Gott in der
Stille.

Bitte bestellen Sie die Hl. Messen für die Monate März / April 2026
im Pfarrbüro.

09.00 Uhr
Pfarrer Frank Bienk
Evang. Versöhnerkirche Offingen

10.15 Uhr
Pfarrer Frank Bienk
Evang. Gemeindehaus Günzburg

OFF: Beichtgelegenheit

OFF:
RB: Beichtgelegenheit
RB: Vorabendmesse

Sonntag, 15.02.2026 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
RH: Heilige Messe
OFF:
OFF: Hl. Amt

SB: Heilige Messe

Sonntag, den 8. Februar 2026, um 15:00 Uhr

Donnerstag, 12. Februar 2026,
14:00 Uhr

Freitag, 13. Februar 2026, um
14:00 Uhr

Faschingssonntag, 15. Februar 2026

Aschermittwoch, 18. Februar 2026,

Wochenende 1. März,

Mittwochs 11.03. - 01.04.2026 jeweils 19:00 Uhr
Pfarrheim Offingen

bis
Donnerstag 19. Februar

Sonntag, 08.02. Sexagesimä
Gottesdienst

Abendmahlsgottesdienst

Informationen aus der PG

Andacht zum Lourdesfest mit Krankensegen

Füreinander/Miteinander

Seniorenfasching in Rettenbach

Kirchenkaffee am Faschingssonntag

Beginn der Fastenzeit 2026

Einladung zum Bußsakrament

PGR-WAHL 2026

MEDITATION IN DER FASTENZEIT

Messintentionen für März

• • • •

•

€

Termine vom 07.02.26 bis 13.02.26
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Evang.-Luth. Pfarramt I, Augsburger Str. 31, 89312 Günzburg
Pfarrer Frank Bienk

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di., Mi., u. Fr.. von 8:30 - 12:30 Uhr
Do., von 14.30 - 17.00 Uhr
Tel.: 08221 / 64 79, Fax: 08221 / 2 18 08
E-mail: pfarramt.guenzburg@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt II, Reichenberger Str. 8, 89312 Günzburg

Gottesdienste in der

Versöhnerkirche in Offingen



Mittwoch, 11.02.
Gebet um Frieden in und um uns

Rundendwettkampf Luftgewehr 7. Durchgang

LG - Bezirksoberliga:

LG-Auflage - Bezirksoberliga Gruppe 3:

LG-Auflage - Bezirksoberliga Gruppe 4:

Termin Generalversammlung:
14.

März 2026 um 19:00 Uhr
Donnerstag,

12.03.2026 um 18:30 Uhr i

Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück
„Resilienz - das Immunsystem der Seele“

Samstag, 28.02.2026, 9.00 - 12.00 Uhr
Krumbach, Gasthof Munding

Anmeldungen bitte sofort bis zum 20.02.2026

Ein weiteres wichtiges Thema

Einladung zum kostenfreien Kinder-Erste-Hilfe-Kurs
Vortrag am 13. Februar 2026 um 19.00 Uhr im Klaiberhaus Offingen
Referent: Dr. med. Stephan Schwarz,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

15 Uhr
Lasst euer Licht leuchten_Mt. 5,16
Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg
Evang. Kirche "Zum guten Hirten",
auf dem Gelände des BKH

Offingen 1 schoss gegen Aislingen und gewann mit
4:1 Punkten. Pos. 1 Emma Schedel 384 R. / David Grimminger 379 R.; Pos.
2 Armin Pfäffle 379 R. / Monika Liedl 379 R.; Pos. 3 Lucie Brezger 380 R. /
Jutta Pfaller 379 R.; Pos. 4 Philip Göhler 386 R. / Thomas Gerstmeier 378
R.; Pos. 5 Stefan Mailänder 376 R. / Mario Richter 380 R..

Offingen 1 trat gegen Pfaffen-
hofen an und gewann mit 951,2 R. zu 947,2 R.. Hermann Hins erzielte sehr
gute 320,5 R., Alexander Ferner 316,8 R. und Simon Schauz 313,9 R.

Offingen 2 schoss gegen Norn-
heim und gewann mit 931,3 R. zu 928,0 R.. Werner Sadler schoss 312,9 R.,
Siegfried Hausner 309,5 R. und Herbert Schinzel 308,9 R.

Die diesjährige Generalversammlung / Jahresabschlussfeier findet am
im Sportheim Offingen statt.

Die hl. Messe für unsere verstorbenen Mitglieder ist am
n der Offinger Pfarrkirche.

Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit eines Menschen, sich trotz widri-
ger Umstände, Niederlagen, Kümmernissen und Krankheiten neu aufzu-
richten und im besten Fall daraus zu lernen. Resilienz steht für das Immun-
system der Seele, welches uns beim Umgang mit Stress, Krisen und
Belastungen unterstützt. In diesem Vortrag erfahren Sie die Bedeutung und
die Möglichkeiten der Stressregulation an lebhaften Beispielen.

Referentin: Iris Rödiger, Bildungswerk KDFB
Kosten: 18,00 inclusive Frühstücksbuffet

bei Lissy Schmidt, Tel.
08224/801397 zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften.

Im Namen des Frauenbund-Teams
Petra Imminger

Die CSU Offingen lädt alle Eltern, werdende Eltern, Großeltern und interes-
sierten Bürger/Bürgerinnen herzlich zu der Veranstaltung ein.

Die Vorstandschaft der CSU Offingen

€
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Vereinsnachrichten

CSU

Ortsverband Offingen



Öffnungszeiten im Rathaus und wichtige Telefonnummern

Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 10.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18:00 Uhr

Gemeinde:

Bauhof:

Feuerwehrgerätehaus:
Grundschule:

VHS

Kindergarten:

Kulturzentrum

Öffnungszeiten:

Ganzjährig samstags von 13.30 bis 15.30 Uhr
Wertstoffe sowie Grüngut, Baum- und Strauchschnitt

Oktober mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr

9680-0, 9680-11 (Bürgermeister)
9680-13 (Vorzimmer) 9680-12 (Bauhofleiter)

Fax: 9680-20
E-Mail: Rathaus@gundremmingen.de

In der Bachstraße: 1218
Fax: 967781
E-Mail: bauhof@gemeinde.gundremmingen.de

8045771
Leiterin: 9680-50, Klasse 1: 9680-51,
Klasse 2: 9680-53, Klasse 3: 9680-56,
Klasse 4: 9680-54,
Turnhalle: 9680-58, Werkraum: 9680-57

Fax: 9680-60
E-Mail Schulleitung: gs@gundremmingen.de
Internet: http://www.gundremmingen.de/schule

Tel.: 08224/804620 oder

Leiterin: 9680-31, Gruppe 1: 9680-32,
Gruppe 2: 9680-33, Gruppe 3: 9680-34

E-Mail:
großer Musiksaal: 9680-71,
kleiner Musiksaal: 9680-72, Foyer: 9680-73

Tel.Nr. 8003948

Montag:       6:00 - 13:30 Uhr
Dienstag:      6:00 - 13:30 Uhr
Mittwoch:    6:00 - 13:30 Uhr
Donnerstag: 6:00 - 18:00 Uhr
Freitag:        6:00 - 18:00 Uhr
Samstag:     6:00 - 12:00 Uhr

Zusätzlich von April bis September Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr

täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr

Tel. 08221 930 1792,

en

Dorflädle Gundremmingen

Öffnungszeiten Wertstoffhof

Öffnungszeiten Spielplatz an der Kirchstraße

Senioren helfen Senioren „Wir für uns“

Montag bis Mittwoch nachmittags geschlossen

Öffnungszeiten an den Faschingstagen:

Rosenmontag, 16.02.2026
und
Faschingsdienstag, 17.02.2026
ab 12:00 Uhr geschlossen!

zur Einsicht
bereit gehalten.

über-
prüfen. anderen

Auskunftssperre

Wählen kann nur oder

15.02.2026 Wahlbenachrichti-
gung

in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 02 (barrierefrei)für Wahlberechtigte

Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten

Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine gemäß §
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2. , wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Be-
schwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
spätestens am (21. Tag vor der Wahl) eine

samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls
besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein
besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in
das Wählerverzeichnis besteht.

http://www.vhs-guenzburg.de/Gundremmingen

kindergart @gundremmingen.de

www.wirfueruns-gz.bayern

“ Lyra”  Offingen e. V

5 Stück A1  22,- €
1 Stück A0  14,- €

“ D’Mindelspitzer”  Offingen
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Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen"

zu finden.

der Gemeinde
Gundremmingen

AMTSBLATT

Amtliche Bekanntmachungen



5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben
5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum
der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum
innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeinde-
wahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,
5.3. durch Briefwahl.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis wahlberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum in der
Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße 19,
89362 Offingen, Zi.Nr. 02 (barrierefrei) schriftlich, elektronisch oder münd-
lich ( ) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.
6.2 eine in das Wählerverzeichnis wahlberechtigte
Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Land-
kreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis
nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1
und 3) versäumt hat,
b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder
Beschwerdefristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie
nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.
Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr,
schriftlich, elektronisch oder mündlich ( ) stellen.

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist.

Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den
Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen,
darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen.
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die
Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu
übersenden ist,
d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum
Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An kön-
nen diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen und einen
amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor
dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte
Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person
ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien
glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlbe-
rechtigten Person handelt.

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt.

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der
Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimm-
zettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich
aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Die Bekanntmachungen der für die Wahl
des und des werden in der Zeit vom 09.02.2026 bis
zum Wahltag während der
Montag: 08:00 - 12:15 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 - 12:15 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:15 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:15 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:15 Uhr

in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 02 zur Einsicht bereitgehalten; sowie auf der
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Offingen unter www.vgem-
offingen.de veröffentlicht.

eingetragene
Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr

nicht aber telefonisch

nicht eingetragene

nicht aber telefonisch

schriftlichen Vollmacht

andere Personen

Vollmacht

vier Wahlberechtigte

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

zugelassenen Wahlvorschläge
Landrats Kreistages

allgemeinen Öffnungszeiten
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Heimatverein Gundremmingen e.V.

Jagdgenossenschaft Gundremmingen

OVV Gundremmingen

Die Frage und der Hinweis "Wohin am Wochenende?" am vergangenen
Samstag in unserer Tageszeitung brachte uns einen erfreulichen Besucher-
ansturm zu unserer zusätzlichen Öffnung unserer Sonderausstellung "Gund-
remmingen und der Bauernkrieg 1525." Es war ein sachkundiges Publikum
aus nah und fern. Herzlichen Dank für das gezeigte großes Interesse und das
ausgesprochene Lob.

Gut angenommen wird auch weiterhin unser offener Bücherschrank im
Vorraum des Museums im EG des Rathauses. Unkompliziert können Sie dort
Bücher abgeben und holen. Machen Sie weiter regen Gebrauch.

Die Gemeinde erhielt eine Anfrage bezüglich ukrainischer Zwangsarbeiter
während des 2. Weltkrieges in unserer Gemeinde. Konkret handelt es sich
um Josyp Lukaschenko und Helyna (Helene) Hluschenko.
Wer hierzu Kenntnisse hat, werden diese gerne angenommen.

Hans Joas
1.Vorsitzender
Tel.: 90255

Am findet um im Gasthof zum Ochsen
(Fam. Hutter) die diesjährige Jahresversammlung mit Jagdessen der
Jagdgenossenschaft statt.

1. Begrüßung und Bericht des Notjagdvorsteher
2. Verlesung des Protokolls der Jagdversammlung 2025
3. Kassenbericht und Entlastung
4. Neuwahlen der Vorstandschaft
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages

der Jagdnutzung 2025
6. Wünsche und Anträge

Zu dieser Versammlung sind alle Revierpächter, deren Mitjäger sowie alle
Jagdgenossinnen und Jagdgenossen recht herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Bühler
Erster Bürgermeister
Notjagdvorsteher

Der OVV Gundremmingen lädt herzlich zu einem Vortrag ein, der sich beson-
ders an Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige richtet.
Markus Bobinger gibt einen Einblick in die Erste Hilfe, ergänzt durch
Erfahrungen aus dem Rettungsdienst.
In verständlicher und praxisnaher Weise geht es unter anderem um das Er-
kennen eines Schlaganfalls, um typische Unfallgefahren im häuslichen Um-
feld sowie darum, wie man im Alltag richtig reagieren kann.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorsorge, zum Beispiel die Bedeutung
eines stets aktuellen Medikamentenplans.

Es handelt sich nicht um einen klassischen Erste-Hilfe-Kurs.
Ein Zertifikat wird nicht ausgestellt, die Veranstaltung ist nicht für den Füh-
rerschein geeignet.
Anmeldung unter 08224/966889

Freitag, 6. März 2026 19:00 Uhr

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Bitte beachten Sie:
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Freiwillige Feuerwehr
Gundremmingen

Vereinsnachrichten



CCH Harthausen
Infonachmittag am 07.03.26 in der Montessori-Schule Günzburg für die
Jahrgangsstufen 4-10

Samstag, den 07.03.26
um 14.00 Uhr
Die Montessori-Schule Günzburg veranstaltet am

in der Krankenhausstraße 40 einen Infonachmittag für alle
Eltern und Schüler/Schülerinnen, die sich für einen Besuch an der weiter-
führenden Schule (Klassen 4-10) interessieren. Eine Anmeldung für den
Infonachmittag ist unter anmeldung@montessori-guenzburg.de möglich.
Bereits ab 13.30 Uhr kann man im Eingangsbereich ankommen und die
Registrierung vornehmen.
Im Anschluss wird um 16.00 Uhr das Theaterstück „ Zickenkrieg“ im
Musiksaal von den Schülerinnen und Schülern der Theaterklasse 6 und 7
aufgeführt. Der Eintritt ist frei.
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VereinsnachrichtenVereinsnachrichtenVereinsnachrichtenAktuelles aus der Nachbarschaft

Ihr Metzgerei-Brenner-Team
Bergstraße 8 • 89364 Rettenbach • Tel. 08224/1504

wochenendangebote
Gültig am 06./07.02.2026

krustenbraten -gewürzt- 100 g 1,19

Krakauer
und Paprikaspeckwurst 100 g 1,09

schweinebauchscheiben
- mariniert
- paniert 100 g 1,19

leberpastete
- eigene Herstellung 100 g 1,49

Zur Info!
Rosenmontag, Faschingsdienstag

und Aschermittwoch geschlossen!

mit schönem Biergarten und Kinderspielplatz

Altenbaindter Str. 20, 89438 Weisingen
Tel.: 09075 9558509 od. 015901073613

Schnitzeltag 8,90 €

Currywurst 9,90 €

Seelachsfilet 9,90 €

Kesselfleisch 10,90 €

10,90 €

Sauerbraten 14,90 €

Schäuffele 12,90 €

Familienplatte:
36,00 €

Faschingsdienstag:

jeden Donnerstag:

Freitag

Samstag: 07. Feb.

Samstag: 14. Feb.

Sonntag:

Vorschau:

(paniertes Schnitzel mit Beilage)

:
mit Pommes

mit Kartoffelsalat

mit Schlachtplatte ab 12.00 Uhr

gegrillte Schweinshaxen mit Knödel und Soße
(auf Vorbestellung)

mit Spätzle und Blaukraut
mit Knödel und Blaukraut

8 Schnitzel, Spätzle, Kartoffelsalat,
Pommes und Soße

Faschingstreiben mit Live-Musik
nach dem Faschingsumzug für  Jung und Alt

Alle Gerichte auch zum Abholen.
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